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Die Übertragung von Vermögen auf die nächste 

Generation ist nicht nur eine emotionale, sondern 

auch eine steuerliche Herausforderung. Ohne  

vorausschauende Planung kann die Erbschaft- 

oder Schenkungsteuer die Substanz des Nachlas-

ses erheblich mindern. Deshalb ist es ratsam, sich 

frühzeitig mit der Gestaltung der Vermögensnach-

folge zu befassen. Ob durch Schenkungen zu  

Lebzeiten oder eine andere Form der vorwegge-

nommenen Erbfolge – wer seine Möglichkeiten 

kennt, kann Freibeträge ausschöpfen und steuerli-

che Risiken minimieren. „Frühzeitige Entscheidun-

gen sichern Vermögen und geben Gestaltungsfrei-

heit“, so die Steuerberaterkammer Nürnberg. 

Zahlreiche rechtliche Instrumente stehen bereit, 

die nicht nur steuerliche Vorteile bringen, sondern 

auch die persönliche Absicherung der Schenken-

den gewährleisten. 

 

Steuerfreibeträge bei der Erbschaftsteuer 

Für Erbschaften und Schenkungen gelten steuerli-

che Freibeträge. Erst, wenn der geerbte oder ge-

schenkte Betrag eine bestimmte Höhe überschrei-

tet, müssen Steuern gezahlt werden. Die Steuer-

freibeträge, die alle zehn Jahre neu gewährt wer-

den, sind umso höher, je enger die verwandt-

schaftliche Beziehung ist. Wer also frühzeitig be-

ginnt, Vermögen auf die nächste Generation zu 

übertragen, kann diese Beträge mehrmals aus-

schöpfen. Die Freibeträge sind im nahen Familien-

kreis beträchtlich. Ehegatten dürfen sich beispiels-

weise alle zehn Jahre 500.000 Euro steuerfrei 

schenken und ein Kind darf von jedem Elternteil 

400.000 Euro im Zehn-Jahres-Turnus erhalten, 

ohne mit dem Fiskus teilen zu müssen. Beschen-

ken beide Elternteile ein Kind, beträgt der Freibe-

trag damit 800.000 Euro alle zehn Jahre. Hand-

lungsbedarf für eine vorweggenommene Erbfolge 

besteht also insbesondere bei Vermögen, das 

deutlich über den Freibeträgen liegt, oder bei 

Übertragungen unter entfernten Verwandten 

oder Nichtverwandten, da sich der Freibetrag 

dann auf lediglich 20.000 Euro beläuft. 

 

Übertragung gegen Versorgungsleistungen 

Eine Form der vorweggenommenen Erbfolge stellt 

die Übertragung, insbesondere die Schenkung ei-

nes Betriebs, gegen Versorgungsleistungen dar. 

Diese spielt vor allem in der Unternehmensnach-

folge im Mittelstand eine Rolle. Da die Erträge des 

Betriebs oftmals die einzige Einkommensquelle 

der übergebenden Person darstellen, ist im Rah-

men der Nachfolgeplanung die finanzielle Absi-

cherung dieser Person von zentraler Bedeutung. 

Dabei können die im Rahmen der Unternehmens-

übertragung vereinbarten Versorgungsleistungen 

den Wert des Unternehmens mindern und somit 

auch die Schenkungsteuerlast reduzieren. Die lau-

fenden Versorgungsleistungen kann der Be-

schenkte in der Regel als Sonderausgaben in sei-

ner Einkommensteuererklärung geltend machen. 

Beim Schenkenden führen sie zu sonstigen Ein-

künften. 

 

Schenkung von Immobilien unter Nießbrauchs-

vorbehalt 

Eine Alternative zur Übertragung gegen Versor-

gungsleistungen stellt die Schenkung unter 
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Nießbrauchsvorbehalt dar. Davon spricht man bei-

spielsweise, wenn die schenkende Person bereits 

zu Lebzeiten die Immobilie an die Nachkommen 

verschenkt. Sie gibt dabei in der Regel die Rechte 

an der Immobilie ab (Kreditsicherungsrecht, Mög-

lichkeit zu verkaufen), kann sich aber als Absiche-

rung ein lebenslanges Nutzungsrecht (Nieß-

brauchsrecht) vorbehalten. Dadurch steht der 

schenkenden Person (Nießbrauchberechtigter) 

das Recht zu, in der Immobilie zu wohnen oder 

diese zu vermieten, und damit auch ein Recht auf 

die Mieteinnahmen. Bei der beschenkten Person 

mindert der Kapitalwert des Nießbrauchs den 

Wert des Vermögens und damit die Schenkung-

steuer. 

 

Weitere steuerliche Besonderheiten bei Immobi-

lien 

Die Schenkung einer im Inland bzw. in einem  

EU-/EWR-Staat gelegenen, zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzten Immobilie (Familienheim) an Ehe-

gatten bzw. eingetragene Lebenspartner ist unab-

hängig vom Immobilienwert vollständig steuerfrei. 

 

Wird die Immobilie vererbt, bleibt der Erwerb 

ebenfalls von der Erbschaftsteuer befreit, wenn 

sie von der erbenden Person für mindestens zehn 

Jahre nach dem Erbfall selbst bewohnt wird. Vo-

raussetzung ist, dass der Einzug unverzüglich er-

folgt. Als unverzüglich wird ein Zeitraum von sechs 

Monaten nach dem Erbfall angesehen. Ferner darf 

die Immobilie während dieser Zeit weder verkauft 

noch vermietet oder verpachtet werden. Wird 

gegen diese Bedingungen verstoßen, entfällt die 

Steuerbefreiung.  

 

Bei Kindern und – im Fall deren Todes – Kindeskin-

dern beschränkt sich die Steuerbefreiung auf den 

Erbfall und eine Wohnfläche von 200 Quadratme-

tern, wobei auch hier Voraussetzung ist, dass die 

Immobilie selbst bewohnt wird. Für alle anderen 

Erben gibt es keine solche Steuerbefreiung. Be-

gründet wird diese steuerliche Begünstigung mit 

dem besonderen Schutz des familiären Lebens-

raums. 

 

Erbe ausschlagen 

Im Erbfall kann es steuerlich vorteilhaft sein, ein 

Erbe nicht anzutreten. Das gilt nicht nur, wenn das 

Erbe aus Schulden besteht, sondern auch dann, 

wenn sein Wert die persönlichen Freibeträge 

deutlich übersteigt. Schlägt beispielsweise ein als 

Alleinerbe eingesetzter Ehegatte die Erbschaft zu-

gunsten der gemeinsamen Kinder aus, verteilt sich 

das Erbe auf mehrere Personen. Alle begünstigten 

Familienmitglieder können ihre Freibeträge nut-

zen und eine unnötige Belastung mit Erbschafts-

teuer vermeiden. Überlebende Ehepartner, die 

das Erbe ausgeschlagen haben, müssen dennoch 

nicht leer ausgehen. Sie können sich von den Kin-

dern eine entsprechende Abfindung zusagen las-

sen, die dann steuerlich an die Stelle der Erbschaft 

tritt. 

 

Pflichtteilsansprüche beachten 

Durch Schenkungen zu Lebzeiten wird in der Regel 

das Vermögen im Todesfall gemindert. Das hat 
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Auswirkungen auf den Pflichtanteil, den Enterbte 

geltend machen können. Aus diesem Grund wer-

den Schenkungen, die in den letzten zehn Jahren 

vor dem Tod der Schenkenden veranlasst wurden, 

zum Nachlass gezählt und erhöhen damit den 

Pflichtteilsanspruch. Im Jahr des Todesfalls wer-

den zunächst 100 Prozent der Schenkung dem 

Nachlass zugerechnet. Pro Jahr, das die Schenkung 

zurückliegt, werden zehn Prozent weniger ange-

rechnet, sodass die Schenkung nach zehn Jahren 

für den Pflichtteil ohne Bedeutung ist. Bei Schen-

kungen an Ehepartner werden alle Schenkungen 

während der Ehezeit zu Gunsten der Pflichtteilsbe-

rechtigten bei der Pflichtteilsberechnung berück-

sichtigt; die Zehn-Jahres-Frist beginnt nicht vor der 

Beendigung der Ehe. 

 

Fazit 

Die Planung des Vermögensübergangs ist auch 

steuerrechtlich nicht immer einfach. Steuerzahler 

sollten hierbei die Unterstützung von Steuerprofis 

in Anspruch nehmen. Orientierung bei der Suche 

nach kompetenten Steuerberatern bietet der bun-

desweite Steuerberater-Suchdienst auf der Web-

site der Steuerberaterkammer Nürnberg unter 

www.stbk-nuernberg.de. 

 

 

 

 

 

 

Wer ist die Steuerberaterkammer Nürnberg? 

Die Steuerberaterkammer Nürnberg ist die beruf-

liche Selbstverwaltung aller in ihrem Kammerge-

biet Raum Nordbayern niedergelassenen Steuer-

berater, Steuerberaterinnen und Steuerbera-

tungsgesellschaften (5.844, Stand 01.01.2025). 

Das Gebiet umfasst die vier Regierungsbezirke in 

Nordbayern mit den dortigen Städten Bayreuth, 

Würzburg, Regensburg und Ansbach. 

stbk-nuernberg.de 

 

Ansprechpartner für die Presse 

Gern stehen Ihnen kompetente Vertreter der 

Steuerberaterkammer Nürnberg für weitere Aus-

künfte oder Erläuterungen zu diesem Thema im 

Rahmen eines Interviews zur Verfügung. 

 

Genderhinweis 

Für eine bessere Lesbarkeit des Textes wird an ei-

nigen Stellen bei Personenbezeichnungen und 

personenbezogenen Hauptwörtern nur eine Ge-

schlechtsform verwendet. Im Sinne der Gleichbe-

handlung gelten entsprechende Begriffe grund-

sätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 

Sprachform beinhaltet keine Wertung. 

 

Urheberrecht 

Die Verwendung dieses Textes ist kostenlos. Aus 

urheberrechtlichen Gründen ist die Quellangabe 

(Steuerberaterkammer Nürnberg) erforderlich. 
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